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Die stille Revolution

Mit der Einführung der „neu-
en Verwaltungsgerichte“ ist 
der Regierung 2014 ein gro-
ßes Reformvorhaben gelun-
gen. Fachleute sprechen von 
einer Jahrhundertreform, die 
PRESSE gar von der „bedeut-
sam sten Verfassungsände-
rung der 2. Republik“. Die 
Reform hat in der Öffent-
lichkeit nicht die Würdigung 
erfahren, die sie verdient. 
Es handelt sich nämlich um 
einen grundlegenden Sys-
temwandel weg von der wei-
sungsgebundenen Entschei-
dungsfindung. Bisher konnte 
nämlich gerade bei größeren 
Verfahren der Anschein nie 
wirklich  vermieden werden, 
dass die Politik stark in das 
Verwaltungsverfahren ein-
greift. Nun hingegen wird 
jeder Bescheid durch unab-
hängige Richter überprüft, 
die nicht einfach abgesetzt 
werden können. 

Außerdem befassen wir uns 
in dieser Ausgabe mit Haf-
tungsfragen bei Schiunfällen 
und den Pflichten und Rech-
ten Unterhaltsberechtigter. 

Ich hoffe, es ist auch für Sie  
etwas Interessantes dabei!

Dr. Stefan Müller

Schadenersatz nach Sportunfall

Wer einen Sport ausübt, sollte den Versicherungsschutz gelegentlich überprüfen. Denn die finanziellen 
Folgen eines Sportunfalls können in die Millionen gehen. 

Bei Sportunfällen können die Ansprüche gegen 
den Schuldigen in die Millionen gehen - vor 
allem, wenn das Unfallopfer längerfristig ar-
beitsunfähig ist. Es lohnt sich, gelegentlich mit 
seinem Versicherungsbetreuer zu überprüfen, 
ob man selbst und alle Familienmitglieder für 
alle Eventualitäten bei der Sportausübung hin-
reichend versichert ist. Eine Unterversicherung 
kann im Falle eines Falles zu katastrophalen fi-
nanziellen Folgen führen.

Haushaltsversicherung
Fast immer ist eine private Haftpflichtversiche-
rung Bestandteil der klassischen Haushaltsversi-
cherung. Mit dieser ist man dann im Normalfall 
auch für die Folgen eines Sportunfalls hinrei-
chend gewappnet. Versichert sind in der Regel 
die Erwachsenen und im gemeinsamen Haushalt 
lebende, minderjährige oder in Ausbildung be-
findliche Kinder. Allerdings erlischt der Versiche-
rungsschutz für die Kinder, wenn sie zu Hause 
ausziehen und ihren Hauptwohnsitz zum Beispiel 
am Studienort melden. Sportler, die Mitglied im 
Österreichischen Schiverband, im Alpenverein 
oder ähnlichen Vereinen und Organisationen 
sind, genießen ebenfalls Versicherungsschutz. 
Schwieriger wird es, wenn der Schuldige sich aus 

dem Staub macht oder jemand selbst schuld ist 
an seinen Verletzungen. Wenn keine Alkoholi-
sierung oder grobes eigenes Verschulden des 
Unfallopfers vorliegt, springt in solchen Fällen 
eine private Unfallversicherung für bestimmte 
Ansprüche ein. Ein interessantes Angebot bietet 
der Österreichische Skiverband seinen Mitglie-
dern: Wird ein ÖSV-Mitglied bei einem Ski- oder 
Snowboardunfall durch einen Dritten verletzt 
und ist der schadenersatzpflichte Schädiger 
nicht, oder nicht ausreichend versichert, gewährt 
ihm die ÖSV-Versicherung einen Parallelschutz, 
so als wäre der Schädiger ebenfalls versichert. 
Die Ansprüche müssen allerdings zuvor gericht-
lich geltend gemacht und ein Urteil erwirkt wer-
den. Die Versicherungssumme beträgt in diesem 
Fall 500.000 Euro.

Rechtsschutz
Damit allfällige Ansprüche ohne Kostenrisiko 
rechtlich durchgesetzt werden können, macht 
eine ausreichende Rechtschutzversicherung für 
den privaten Bereich Sinn. Diese schließt in der 
Regel auch einen Strafrechtschutz mit ein - für 
den Fall, dass man im Zusammenhang mit einem 
Unfall strafrechtlich zur Verantwortung gezogen 
wird. 
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Von der Öffentlichkeit weitgehend unbe-
achtet wurde 2014 der Rechtsschutz auf 
dem Gebiet Verwaltungsrecht vollständig 
neu geordnet. In jedem Bundesland wur-
de ein Landesverwaltungsgericht einge-
richtet. Diese haben unter anderem  die 
Aufgaben der bisherigen unabhängigen 
Verwaltungssenate übernommen. Außer-
dem erledigen nun zwei Verwaltungsge-
richte des Bundes die Angelegenheiten, 
die bisher von Bundesbehörden zu ent-
scheiden waren: Das Verwaltungsgericht 
für Finanzen bekam die Aufgaben des 
unabhängigen Finanzsenates zugeteilt. 
Asylsachen, UVP- und Vergabeangelegen-
heiten des Bundes werden nun beim Ver-
waltungsgericht des Bundes entschieden.

Unabhängige Richter 
Diese Systemänderung ist revolutionär. 
Jetzt kann grundsätzlich gegen jeden 
Bescheid einer Verwaltungsbehörde Be-
schwerde an ein Verwaltungsgericht 
geführt werden. Verwaltungsakte einer 
Verwaltungsbehörde können beim Ver-
waltungsgericht bekämpft werden und 
werden dort von einem unabhängigen 
Richter überprüft. Wesentlich dabei ist: 
Die Verwaltungsgerichte können in der 
Sache selbst eine Entscheidung treffen, 
sie können abändern, bestätigen oder (im 
Ausnahmefall) zurückverweisen. Sie kön-
nen sich also mit der Sache selbst befassen 
und ein völlig anderes Urteil fällen als die 

Entscheidungsträger in erster Instanz. 
Die bisherigen „unabhängigen Verwal-
tungssenate“ konnten eine Entscheidung 
nur bestätigen oder aufheben und an die 
Behörde erster Instanz zurück verweisen. 
Entscheidungen der Verwaltungsgerichte 
wiederum können beim Verwaltungsge-
richtshof und/oder  - falls ein verfassungs-
mäßig gewährleistetes Recht wie etwa 
der Gleichheitsgrundsatz verletzt wurde 
- beim Ver fas sungsgerichtshof angefoch-
ten werden. Wirft eine Entscheidung eines 
Ver wal tungs gerichts keine Rechtsfrage 
grund sätzlicher Bedeutung auf, kann der 
Verwaltungsgerichtshof die Behandlung 
ablehnen. Der Gesetzgeber will damit den 
Verwaltungsgerichtshof entlasten.
Wesentlich ist aber, dass in Verwaltungs-
sachen künftig unabhängige Richter ein-
geschaltet werden. Die Richter der Verwal-
tungsgerichte sind so wie bei ordentlichen 
Gerichten unabhängig, nicht weisungsge-
bunden und nicht absetzbar. 

Problem Sachverständige
Einen Wermutstropfen gibt es allerdings:  
Die Verwaltungsgerichte sind nach wie vor 
angehalten, Amtssachverständige mit der 
Erstellung benötigter Gutachten zu be-
trauen. Nur beim Vorliegen triftiger Grün-
de können außenstehende Sachverständi-
ge beigezogen werden. Die Kosten dafür 
müssen dann die Parteien tragen. Amts-
sachverständige sind in der Regel bei einer 
Behörde tätig und werden von ihr bezahlt. 
Nach allgemeinem Rechtsverständnis soll-
te ein Sachverständiger jedoch neutral 
sein. Gerade in politisch brisanten Fällen 
gibt es massive Bedenken hinsichtlich der 
Neu tra lität von Amtssachverständigen. 

Auf Gemeindeebene

Auf Gemeindeebene ändert sich wenig. 
Der erstinstanzliche Bescheid (in der Re-
gel des Bürgermeisters) wird weiterhin 
mit Berufung an die Gemeindevertretung 
oder Berufungskommission bekämpft. 
Erst nach Erschöpfung des zweigliedrigen  
gemeindeinternen Instanzenzuges kann 
Beschwerde an das Verwaltungsgericht 
erhoben werden. Entgegen der früheren 
„Vorstellung“ an die Aufsichtsbehörde 
(BH) hat die Beschwerde an das Verwal-
tungsgericht aber aufschiebende Wir-
kung. Verfahren können so extrem verzö-
gert werden.

Das Land hätte die Möglichkeit, den ad-
ministrativen Instanzenzug auch auf Ge-
meindeebene auszuschließen. Dann wäre 
der Bescheid erster Instanz sofort beim 
Verwaltungsgericht zu bekämpfen. Bisher 
hat sich aber nur das Land Tirol zu einer 
solchen Regelung entschlossen.

Anwaltszwang
Bei den meisten Rechtssachen vor or-
dentlichen Gerichten muss ein Anwalt 
beigezogen werden. Bei den Verwal-
tungsgerichten ist dies nicht zwingend 
nötig, aufgrund der Komplexität des Ver-
fahrens aber meist anzuraten. Wird die 
Entscheidung eines Verwaltungsgerichtes 
bekämpft, ist die Beiziehung eines Rechts-
anwaltes zwingend vorgeschrieben. 
Vor dem Verwaltungsgericht wird entspre-
chend den Vorgaben der Menschenrechts-
konvention mündlich verhandelt. Nur in 
Ausnahmefällen kann eine mündliche 
Verhandlung entfallen.

Verfahren beschleunigt
Im neuen System hat die Behörde, gegen 
deren Entscheidung eine Beschwerde an 
das Verwaltungsgericht eingebracht wird, 
die Möglichkeit, binnen zwei Monaten 
eine Vorentscheidung zu treffen, also ih-
ren Bescheid abzuändern. Tut sie das nicht 
oder ist der Beschwerdeführer nicht zu-
frieden, wird die Sache zum Verwaltungs-
gericht geschickt. Hat eine Behörde über 
einen Antrag nicht binnen sechs Monaten 
entschieden, kann der Antragsteller eine 
Säumnisbe schwer de an das Verwaltungs-
gericht erheben.

Unterschiedliche Auslegung
Einige Experten befürchten nun, dass neun 
Verwaltungsgerichte die Verwaltungs-
vorschriften unterschiedlich auslegen. 
Verwaltungsgerichtshof und Verfassungs-
gerichtshof sollten aber eine einheitliche 
Anwendung der Gesetze sicher stellen.

Die neuen Verwaltungsgerichte

Mag. Patrick Piccolruaz

GmbH: Keine Rechte für 
abwesende Gesellschafter

Präsenzquoren (qualifizierte Anwe-
senheitserfordernisse) für Generalver-
samm lungen in der GmbH bieten 
fern bleibenden Gesellschaftern keinen 
Schutz. Das geht aus einer Entschei-
dung des Obersten Gerichtshofs hervor 
(6 Ob 59/13i). Nimmt ein ordnungsge-
mäß geladener Gesellschafter an einer 
Generalversammlung nicht teil, können 
die Mitgesellschafter auch in Verletzung 
gesetzlicher oder vertraglicher Mindest-
anwesenheitsquoren Beschlüsse fas-
sen. Diese Beschlüsse sind keinesfalls 
absolut nichtig oder etwa unbeachtli-
che Scheinbeschlüsse. Sie sind lediglich 
anfechtbar. Der ferngebliebene Gesell-
schafter ist aber nicht berechtigt, eine 
solche Anfechtungsklage zu erheben.



Wer vom geschiedenen Partner Unterhalt 
bezieht, muss dem Ex-Mann/der Ex-Frau 
melden, wenn er/sie eine neue Lebens-
gemeinschaft eingeht. Zu diesem Thema 
gibt es eine interessante Entscheidung 
(OGH 3 Ob zu 27/13 y):
Ein Mann setzte auf seine Ex-Frau bezie-
hungsweise deren Freund einen Detektiv 
an und verlangte danach den bezahlten 
Unterhalt zurück. Dies hat die Frau dann 
auch gemacht. Die Detektiv-Kosten - im-
merhin 13.000 Euro - wollte sie aber nicht 
übernehmen. Ihre Argumentation: Der 
Einsatz eines Detektivs sei unnötig gewe-
sen, ihr Gatte hätte ja per SMS anfragen 
können. Die Richter in den beiden ersten 
Instanzen gaben der Frau Recht. 
Der Oberste Gerichtshof sah dies strenger: 

Die Frau hätte den Exmann unverzüglich 
informieren müssen und auch wissen 
müssen, dass sie die Alimente nicht wei-
ter beziehen darf, wenn sie einen neuen 
Lebenspartner hat.

Ein Vorkaufsrecht ist nicht so leicht zu um-
gehen. Dies stellte der Oberste Gerichts-
hof in einer aktuellen Entscheidung klar 
(OGH 28. 3. 2014, 2 Ob 80/13 x). Zwei 
Vertragspartner hatten einen Tauschver-
trag abgeschlossen und einen weiteren 
Vertrag, der eine Regelung über den Kauf-
preis enthielt, aber nicht im Grundbuch 
eingetragen wurde. Der Vorkaufsberech-
tigte bekam Wind davon und verlangte 
vor Gericht die Vorlage des verdeckten 
zweiten Vertrages sowie die Feststellung, 
dass das Vorkaufrecht weiter bestehe. 
Die Obersten Richter gaben ihm Recht. Es 
handle sich in dieser Sache um ein Umge-
hungsgeschäft. Es genüge, dass das Um-
gehungsgeschäft objektiv den Sinn und 
Zweck des Vorkaufsrechtes vereitle. Es sei 

nicht entscheidend, ob die Vertragspartei-
en das Recht absichtlich umgangen ha-
ben. Die Obersten Richter sprachen dem 
Kläger das Recht zu, entweder Schaden-
ersatz zu verlangen oder die Herausgabe 
des Grundstückes - natürlich gegen die 
Bezahlung des Einlösungspreises. 

Neue Partnerschaft ist zu melden

Mag. Johannes Sander

Wer Unterhalt bezieht, muss dem Ex-
Partner melden, wenn er/sie eine neue 
Partnerschaft eingeht.

Nr. 2 / März 2015 Rechtsanwälte PICCOLRUAZ & MÜLLER 

Verspätete Bilanzvorlage 
ist unlauterer Wettbewerb

Der Oberste Gerichtshof stellte kürzlich 
klar (OGH 4 Ob 95/14 w), dass es sich 
bei einer verspäteten Vorlage von Bilan-
zen um einen Verstoß gegen das UWG 
Gesetz (Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb), also unlauteren Wettbe-
werb, handeln kann.
Die Offenlegung des Jahresabschlusses, 
aus der sich auf die finanzielle Situation 
einer Gesellschaft schließen lässt, diene 
schließlich nicht nur der Öffentlichkeit 
oder den Gläubigern. Diese Vorschrift 
solle auch den Mitbewerber schützen. 
Durch  Einsichtnahme in die veröffent-
lichten Bilanzen könne der sich ein Bild 
von der wirtschaftlichen Situation des 
Konkurrenten machen und sich dar-
auf einstellen. Wenn ein Unternehmen 
seinen Jahresabschluss grundsätzlich 
offen legt, während ein anderes dies 
verweigert, habe dies „selbstverständ-
lich“ Auswirkungen auf die Stellung 
dieses Unternehmens im Wettbewerb. 
Der Rechtsbrüchige erhält durch den 
Verstoß gegen die Offenlegungspflicht 
gegenüber den Marktteilnehmern ei-
nen Wettbewerbsvorteil und verhinde-
re gleiche Ausgangsbedingungen für 
die Teilnahme am Wettbewerb (Wett-
bewerbsvorsprung durch Rechtsbruch).

Klarstellung beim Eigentum

Dr. Petra Piccolruaz ist Expertin in Sachen 
Familienrecht. 

Vorkaufsrecht umgangen

Mit 1. März 2015 wurde eine Judikatur 
des Obersten Gerichtshofes korrigiert. Der 
OGH hatte ja entschieden, dass sich das 
Wohnungseigentum nicht automatisch 
auf im Grundbuch nicht erwähntes Zube-
hör bezieht wie etwa einen Gartenanteil 
oder ein Kellerabteil. Mit der Wohnungs-
eigentumsnovelle wird nun aber gesetzlich 
geregelt, dass das im Grundbuch einge-
tragene Wohnungseigentum automatisch 
auch solche Zubehörobjekte  einschließt, 

soweit sich deren Zuordnung aus dem 
Wohnungseigentumsvertrag oder aus der 
Nutzwertermittlung (Nutzwertgutachten) 
ergibt. Damit ist die Gefahr gebannt, dass 
solche nicht ausdrücklich im Grundbuch 
genannte Gartenanteile, Abstellplätze, 
Kellerabteile und so fort als gemeinsames 
Eigentum definiert werden und nicht dem 
Wohnungseigentümer zugeordnet sind. 
Die neue Regelung gilt  auch für altes und 
bestehendes Wohnungseigentum.



Für Rechts-Auskünfte  stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, Tel. 0043 (0)5552 / 62286-0

Gewährleistung auf Aus- und Einbau erweitert

Die Gewährleistungspflichten gegenüber 
Verbrauchern wurden erweitert - mit weit-
reichenden Folgen für die Unternehmen.  

Wenden Sie sich

 an uns, bevor es 

Probleme gibt!

Der Europäische Gerichtshof hat mit einer 
Grundsatzentscheidung eine wesentliche 
Verschärfung des Gewährleistungsrech-
tes herbeigeführt. Diese ist für die öster-
reichische Rechtsordnung bindend und  
kann zu unabsehbaren Belastungen für 
Unternehmen führen: Zur Gewährleistung 
gehört in Zukunft nämlich nicht nur der 
Austausch (die Reparatur) des mangelhaf-
ten Gegenstandes. Es sind darüber hinaus 
alle Kosten zu ersetzen, die mit der Her-
stellung des ordnungsgemäßen Zustandes 
verbunden sind. Dies ist auch das Ergebnis 
einer Folge-Entscheidung des österreichi-
schen Obersten Gerichtshofes (OGH):
Die Richter mussten klären, ob und in wie 
weit im Zug eines Gewährleistungsan-
spruches neben der mangelhaften Leis-
tung auch die Aus- und Einbaukosten zu 
ersetzen seien.
Handelt es sich um ein Rechtsgeschäft ei-
nes Unternehmers mit einem Verbraucher 
(im Sinne des Konsumentenschutzgeset-

zes), gehören diese Kosten nach Meinung 
des Höchstgerichts zur Mängelbehebung. 
Man kann sich vorstellen, welch weitrei-
chende Folgen diese Entscheidung haben 
kann,  wenn zum Beispiel ein Installateur 
im Badezimmer  Leitungen austauschen 
muss. Es ist nämlich nicht nötig, dem 
Unternehmer ein fahrlässiges Verhalten 
nachzuweisen. Es genügt bereits, wenn 
bei der Übergabe ein Mangel vorlag und 
dieser innerhalb der Gewährleistungsfrist 
geltend gemacht wurde. 

Bei Geschäften zwischen 
Unternehmern bleibt 
alles beim Alten

Dies gilt allerdings nur bei Rechtsgeschäf-
ten zwischen Unternehmen und Verbrau-
chern. Bei solchen zwischen Unternehmen 
oder zwischen Verbrauchern bleibt es bei 
den bisherigen Regelungen.
Bei Rechtsgeschäften zwischen Unterneh-

mern sieht der Oberste Gerichtshof in den 
zusätzlichen Kosten sogenannte Mängel-
folgeschäden. Diese muss der Hersteller 
nur dann bezahlen, wenn die Vorausset-
zungen für einen Schadenersatzanspruch 
gegeben sind, auf Seiten des Herstellers 
also zusätzlich ein Verschulden (Fahrläs-
sigkeit) vorliegt (OGH 25.03.2014, 9 Ob 
64/13x). Dr. Stefan Müller
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